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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1991

Norm

UWG §14 A2

Rechtssatz

Der Kläger hat zu behaupten und zu beweisen, aus welchen Gründen der Beklagte geneigt sein sollte, den

angebotenen Unterlassungsvergleich nicht einzuhalten.

Entscheidungstexte

4 Ob 176/90
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